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Vereine badiſcher

1. Der badiſche Lehrerverein
wurde am 10. Mai 1876 auf einer Delegiertenverſ ammlung in
Durlach beſchloſſen und trat am 1. Januar 1877 in Tätigkeit .
Der Verein hat den Zweck : Förderung der Volksbildung durch
Pflege des Volksſchulveſens und durch Hebung des Volksſchul⸗
lehrerſtandes . Als ordentliche Mitglieder können die an den
Volksſchulen und andern Lehranſtalten Badens angeſtellte Lehrer
und Lehreri aufgenommen werden . Die Anmeldung geſchieht
durch den Vorſiitzenden der betreffenden Werilitkeee 55

bei dem
engern Vorſtand , welcher die Aufnahme vobzieht . Mitglieder
konfeſſioneller Lehrer⸗ 8 ehrerinnen⸗ ) Vereine können nicht Mit⸗
glieder des „ Bad . Lehr rerbereins“ werden ( § 3 der Statuten ) .

Der JahresbeitAh beträgt für jedes Mitglied 2 / . Der
Verein gliedert ſiſich nKonfekenz⸗ und Kreisbezirke . Die Kon⸗
ferenzen bilden ſich nach eigenem Ermeſſen und Bedürfnis , doch
ſollten dieſelben womöglich mit dem betreffenden Amtsbezirk
zuſammenfallen .

Von der Bildung einer Konferenz iſt dem Kreisvertreter
und durch dieſen dem Obmanne Anzeige zu erſtatten . Bei Neu⸗
gründung einer Konferenz muß dieſelbe mindeſtens 15 Mit⸗
glieder zählen .

Mitgliederſtand auf 1. Januar 1907 : 4811 ( 4267 zahlende ,
544 nichtzahlende ) . Vereinsvermögen auf 1. Januar 1907 :
21568 „ 91 J . Einnahmen pro 1906 : 17788 % 54 .
Ausgaben pro 1906 : 18 454 % 79 .

Die Vereinsleitung geſchieht durch den Vorſtand und die
Vorſitzenden der Vereinskonferenzen . Der Vorſtand teilt ſich in
einen engern und einen weitern . Den engern Vorſtand bilden :

Hauptlehrer R. Baur in Lichtental , Obmann .
M. Rödel in Mannheim , Stellvertreter .

t.Konrad in Baden , Schriftführer .
A. Zähringer in Waldulm, Rechner.

Eiermann in Achern , Beirat .
Ruh in Radolfzell , Beirat .

G. Herrigel in Heidelberg , Beirat .

Der weitere Vorſtand bildet ſich aus dem engern Vorſtande
und den nachgenannten 15 Kreisvertretern :

Lehrer .
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Sdoen;



1. Kreis Konſtanz : Hauptlehrer Z. Volk in Neſſelwangen .
Villingen 5 A. Schüßler in Villingen .

3ü „ Waldshut 15 J . Baur in Säckingen .
Sbrrach ; 5 J . Klug in Lörrach .
iis P. Hettich , Freiburg , Konradſtr .14.

6. % Lahr : 5 J . Zimmermann in Dinglingen .
7 „ Offenburg : 5 A. Kraus in Oppenau .
8. „ Baden : 1 R. Feigenbutz in Lichtental .
9. „ Karlsruhe : 5 H. Heckmann in Karlsruhe .

10. „ Pforzheim : 6 L. Klebes in Pforzheim .
11% „ Bruchſal : F. A. Heckmann in Flehingen .
2 % % , Heidelberg : 5 W. Grieſer in Kirchheim .
33 Mannheim H. Stürer , Mannheim , Kepplerſtr. 42.
14. „ Mosbach : 1 K Bähr in Epfenbach.
15. „ T . Biſchofsheim , H. Fontaine in Sachſenflur .

Ehrenmitglieder des Vereins ſind : Oberſchulrat Geh. Hofrat
Dr . G. P Weygoldt in Karlsruhe , Kreisſchulrat a. D. Hofrat
Ehr . Rapp in 8Freiburg und Stadtſchulrat a. D. Hofrat G. Specht
in Karlsruhe .

Der Verein übernimmt die keeie für Rechtsſtreitigkeiten
ſeiner Mitglieder nach Maßgabe der Statuten .

Der Statiſtiſche n Kommiſſion des Bad . Lehrer⸗
vereins “ gehören an : Hauptlehrer Eiermann in Achern als
Vorſitzender, und die Hauptlehrer . M. Rödel , Frz . X. Schütz und
K. Strohbach in Mannheim als glieder .

2. Peſtalozzi⸗Verein .
Zum bleibenden und in ſtets neuem Segen wiederkehrenden

Gedächtnis Heinrich Peſtalozzi ' s , deſſen Säkularfeker am
12. Januar 1846 begangen wurde , ſchloſſen ſich in Achern bei
dieſer Veranlaſſung eine Anzahl Lehrer zu einem Verein zu⸗
ſammen zum Zwecke der Unterſtützung der Witwen
und Waiſen ſeiner Mitglieder . Dieſer Verein führt
den Namen : Peſtalozzi⸗Verein bad . Lehrer .

Sein Zweck iſt alſo zunächſt den Witwen und hinter⸗
laſſenen Kindern hingeſchiedener Mitglieder —gleichviel aus

Ehe — eine beſtimmte Barſumme möglichſt bald nach

1 ben einzuhändigen , um ſie vor der erſten Geldverlegenheit
zu ſchützen .

Tarif
für die nach dem 12. Januar 1882 eingetretenen Mitglieder :
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Eintritts⸗ Jahres⸗ Eintritts⸗ Jahres⸗
Alter. Beitrag . ] Alter . Beitrag .

416

18 48 42,70
19 44,80
20 7

2¹ 49, 30
2²
23
2⁴
3
26
27
28
99
30
31
32

Lebensjahre nicht
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kapital 795 140,85 4 , Reinvermögen 983 235,72 // . Uberſchuß
der Bilanz 188 094,87 / .

Zentral⸗Verwaltung :
Direktor : Hauptlehrer J . Wohlfart in Offenburg .
Rechner : Oberlehrer F. R. Heſch in Offenburg .
Schriftführer : Hauptlehrer J . Martin in Offenburg .
Beirat : Hauptlehrer a. D. H. Volt in Offenburg .

Hauptlehrer A. Engler in Offenburg .

Prüfungsausſchuß :
Vorſtand : Oberlehrer W. Schumacher in Karlsruhe .

Beiräte : Oberl . Otto Fiſcher u. Hauptl . Gz. Egel in Karlsruhe .

3. Allgemeines Bad . Lehrer⸗Witwen⸗ und Waiſenſtift ,
gegründet am 15. September 1878 zu Offenburg , hat folgende
Statuten :

Pame , Sitz und Eweck des Vereins .

§ 1. Der Verein heißt : Allgemeines Badiſches Lehrer⸗
Witwen⸗ und V und hat ſeinen Sitz in Mannheim .
Der Zweck dieſes Stiftes iſt ein zweifacher ; er beſteht in der
Gewährung : a. von Jahresbezügen für die Hinterbliebenen der

Mitglieder ; b. von vorübergehenden Unterſtützungen bei dringen⸗
den Notfällen an Hinterlaſſene von Mitgliedern und ausnahms⸗
weiſe an Hinterlaſſene von Nichtmitgliedern .

Von den Mitgliedern .

§S 2. Mitglied kann werden und bleiben : à. jeder aktive
badiſche Volksſchullehrer , der die in den nachfolgenden Satzungen
niedergelegten Bedingungen erfüllt . Zur Aufnahme in das Stift
iſt durch den Bezirkserheber einzureichen : 1. eine ſchriftliche
Beitrittserklärung , in welcher Ort und Tag der Geburt , Ort

und Karakter der Anſtellung pflichtgemäß angegeben ſind , 2. ein

aufgrund eines Fragebogens ausgeſtelltes ärztliches Zeugnis .
b. Jeder Lehrer und Nichtlehrer — als Ehrenmitglied , — der
entweder einen einmaligen Beitrag von 10 / oder jährliche
Beiträge von mindeſtens 1 / entrichtet . Über die Aufnahme
entſcheidet der Vorſtand auf Antrag des Bezirkserhebers . Die

Ehrenmitgliedſchaft berechtigt jedoch nicht zu Bezügen und nicht
zur Abſtimmung in der Generalverſammlung .

§ 3. Mitglieder , welche ihre Beiträge vier Wochen nach
der Verfallzeit nicht bezahlt haben , erhalten vom Vorſtande eine
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letzte Zahlungsfriſt . Nach deren erfolgloſem Ablaufekönnen die
ſäumigen Mitglieder in dem Gerichtsſtande des Stiftes ein⸗
geklagt und von dem Stifte ausgeſchloſſen werden ; jeder Anſpruch
an das Stift geht dann verloren .

§ 4. Der Austritt aus dem Lehrerberufe hat nicht den
Ausſchluß aus dem Stifte zur Folge , ſofern das betreffende
Mitglied auch fernerhin ſeiner Verpflichtung gegen das Stift
nachkommt .

§ 5 . Jedes Mitglied kann jederzeit austreten ; jedoch iſt
dasſelbe verpflichtet , den Jahresbeitrag für das laufende Ge⸗
ſchäftsjahr zu entrichten .

Ausgetretene Mitglieder können wieder aufgenommen werden ,
wenn ſie die unter §S 2 a. Ziffer 1 und 2 erwähnten Schrift⸗
ſtücke einreichen und für jedes ſeit dem Austritte verfloſſene
Jahr die in § 6 Abſatz 2feſtgeſetzte Nuchzahlung entrichten .

Beiträne .

§ 6 . Der Beitrag eines ordentlichen Mitgliedes beträgt
jährlich 8 “ und iſt in halbjährlichen Raten ( Januar und Juli )
zu entrichten .

Erfolgt der Eintritt nach zurückgelegtem 28. Lebensjahre ,
jo hat der Eintretende für jedes weitere Lebensjahr 9 / nach⸗
zuzahlen . Die erſte Nachzahlung wird für dasjenige Kalender⸗
jahr berechnet , in welchem der Eintretende das 28. Lebensjahr
zurücklegt .

Für die Berechnung der Beiträge iſt das Kalenderjahr
maßgebend .

DSuſammenſetzung des Stiftes .

§ 7. Die Mitglieder teilen ſich in Bezirke. Dieſe bilden
ſich aus denjenigen Mitgliedern , eines jeden Konferenzbezirkes ,
welche dem Witwen⸗ und Waiſenſtift beigetreten ſind .

Leitung des Stiftes .

§ 8. Die Leitung und Verwaltung des Witwen⸗ und
Waiſenſtiftes wird einem Vorſtande unterſtellt , welcher ſich aus
einem Obmann , deſſen Stellvertreter , einem Schriftführer , einem
Rechner und drei Beiräten zuſammenſetzt . Sämtliche Vorſtands⸗
mitglieder werden jeweils für eine 6jährige Amtsdauer gewählt .
Wiederwahl iſt ſtatthaft . Der Vorſtand erneuert ſich alle 3 Jahre

teilweiſe . 5
§ 9. Alle Wahlen erfolgen in den Konferenzbezirken durch

geheime Abſtimmung . Wahlberechtigt und wählbar ſind nur
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Stiftsmitglieder . Einfache Stimmenmehrheit entſcheidet . Werden
Vorſtandsmitglieder gewählt , ſo ſind in den Wahlprotokollen
die Namen ſämtlicher mit Stimmen bedachten Perſonen nebſt
Beifügung ihrer Stimmenzahl genau anzugeben .

§ 10. Der Stiftsvorſtand wacht über die Einhaltung der
Satzungen , bringt die Beſchlüſſe der Generalverſammlung zur
Ausführung , entſcheidet über Aufnahme und Ausſchluß von Mit⸗
gliedern bezw. Ehrenmitgliedern , ohne zur Angabe von Ent⸗
ſcheidungsgründen verpflichtet zu ſein , gibt dem Stiftsrechner
Weiſung über Anlage der Stiftsgelder unter Beachtung der für
örtliche Stiftungen beſtehenden Vorſchriften und beſorgt über⸗
haupt alle Geſchäfte , die zur Erreichung der Stiftszwecke er⸗
forderlich ſind .

§ 11. Die Mitglieder eines jeden Konferenzbezirkes ſtellen
einen Bezirkserheber auf .

Wirſtungsktreis der einzelnen Vorſtandsmitglieder .
§ 12. Der Obmann führt bei dem Zuſammentritt des

Stiftsvorſtandes und der Generalverſammlung den Vorſitz In
der Generalverſammlung erſtattet er Bericht über den Stand
des Stiftes . Er vollzieht die Beſchlüſſe des Vorſtandes und
vertritt das Stift nach außen .

§ 13. Der Schriftführer beſorgt alle ſchriftlichen Arbeiten
und gegenzeichnet die Ausfertigungen .

§ 14. Der Stiftsrechner führt die Hauptkaſſe und über⸗
mittelt den Bezugsberechtigten durch die Bezirkserheber die feſt⸗
geſetzten Bezüge . Er iſt verpflichtet , alle das laufende Bedürfnis
überſteigende Kaſſenbeſtände nach einzuholender Weiſung des
Vorſtandes zinstragend anzulegen , und hat ſich bei ſeiner Dienſt⸗
führung an die ihm vom Vorſtande erteilte Inſtruktion zu halten .
Derſelbe hat die von der Generalverſammlung zu beſtimmende
Sicherheit zu leiſten .

§ 15. Der Stiftsrechner hat im erſten Vierteljahr jeden
Jahres die Rechnung für das abgelaufene Kalenderjahr abzu⸗
legen und eine Darſtellung des Vermögensſtandes mit Entzifferung
der Vermögensvermehrung oder Verminderung zu fertigen .

Späteſtens im Monat Mai eines jeden Jahres hat die von
der Generalverſammlung jeweils auf 3 Jahre zu ernennende
Kommiſſion dieſe Vorlagen zu prüfen und einen Bericht über
dieſelben zu erſtatten . Nach richtigem Befund der Rechnung
erteilt die Kommiſſion im Auftrag der Generalverſammlung
dem Vorſtande und Rechner die Entlaſtung . Dieſe Vorlagen
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und Beſcheide ſind jeweils der nächſten Generalverſammlung
mitzuteilen .

Im Monat März eines jeden Jahres iſt von dem Vorſtande
eine ſummariſche Darſtellung der Einnahmen und Ausgaben des
Vereins während des abgelaufenen Kalenderjahres , entziffert
nach den einzelnen Rechnungs⸗Rubriken , ferner eine Darſtellung
des Vermögensſtandes mit Entzifferung der Vermögensvermehr⸗
ung oder Verminderung ſowie eine Entzifferung der im Laufe
des Kalenderjahres dem Stifte zugewendeten Schenkungen dem
Großh . Bezirksamte vorzulegen .

Das Ergebnis der Rechnung , wie ſolches von der Prüfungs⸗
kommiſſion feſtgeſetzt wurde , iſt im Organ des Stiftes „ Badiſche
Schulzeitung “ zu veröffentlichen .

§ 16. Der Bezirkserheber leitet die Bezirksverſammlungen ,
beantragt beim Vorſtand die Aufnahme bezw. den Ausſchluß von
Mitgliedern , erſtattet Bericht über Zu⸗ und Abgang von Mit⸗
gliedern ſeines Bezirkes , über eingetretenen Tod eines Mitgliedes ,
ſowie über Zu⸗ und Abgang der Bezugsberechtigten unter An⸗
ſchluß der erforderlichen amtlichen Urkunden . Er erhebt in den
Monaten Januar und Juli die Beiträge der Mitglieder im
voraus , liefert dieſelben längſtens bis zum 15. März und 15.
September an den Stiftsrechner ab und nimmt freiwillige Gaben
für das Stift zur Übergabe an den Rechner in Empfang .

§ 17. Stiftsrechner und Schriftführer erhalten Gehalte , die
auf Antrag des Vorſtandes von der Generalverſammlung zu
genehmigen ſind .

Alle Verrichtungen der übrigen Vorſtandsmitglieder , ſowie
der Bezirkserheber geſchehen unentgeltlich . Auslagen werden
jedoch vergütet , insbeſondere auch diejenigen , welche den Mit⸗
gliedern des Vorſtandes und der Prüfungskommiſſion durch An⸗
wohnung bei einer Generalverſammlung entſtehen .

Bildung des Grundſtockes .

§ 18. Der Grundſtock bildet ſich : a. aus den Nachzahlungen ;
b. aus den Gaben des Badiſchen Lehrervereins ; c. aus Ge⸗
ſchenken und Stiftungen , ſofern die Geber nicht anderweitige
Beſtimmungen über die Verwendung derſelben getroffen haben ;
d. aus den erzielten Einnah me⸗überſchüſſen.

Von den Bezünen .

§ 19. Alle Witwen und Waiſen verſtorbener Mitglieder
erhalten alljährlich die von der Generalverſammlung feſtgeſetzten
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Bezüge . Die Bezugsberechtigung beginnt mit dem Todestag
des Mitgliedes . Die Jahresbezüge werden vorerſt nur 1ůmal —
1. November — ausbezahlt , und zwar das erſtemal nur das
Betreffnis für die berechtigte Zeit . Die Berechnung erfolgt auf⸗
grund des auf den 31. Dezember des vorangegangenen Jahres
gemachten Rechnungsabſchluſſes .

§ 20. Die Bezugsberechtigung dauert bei Waiſen bis zum
zurückgelegten 17. Lebensjahr . Einfache ( vaterloſe ) Waiſen er⸗
halten je 25 Proz . und Doppelwaiſen lelternloſe ) je 40 Proz .
des Betrages für eine Witwe .

§ 21. Mit der Wiederverehelichung der Witwe hört für
ſie die Bezugsberechtigung auf , während ſie für die Kinder des
verlebten Mitgliedes fortdauert .

§ 22. Wenn keine nach § 20 bezugsberechtigten Relikten
vorhanden ſind , ſo wird doch auch in dieſem Falle an hinter⸗
laſſene Kinder eine einmalige oder , in fortdauernder Notlage ,
mehrmalige Unterſtützung ausbezahlt , ſo lange durch den Bezirks⸗
erheber und ein ärztliches Zeugnis oder durch zwei weitere
Mitglieder des Stiftsbezirks dieſer Notſtand oder die dauernde
Arbeitsunfähigkeit durch den Arzt feſtgeſtellt wird .

§ 23. Die § 1b bezeichneten Unterſtützungen dürfen jähr⸗
lich in ihrer Geſamtſumme 5 Proz . der Kapitalzinſe des letzt⸗
vergangenen Rechnungjahres nicht überſteigen .

Generalverſammlung .
§ 24. Dieſelbe beſteht aus ſämtlichen Mitgliedern der

Verſammlung , die in Perſon anwohnen . Wer nicht ſelbſt kommt,
kann ſeine Stimme einem anderen Vereinsmitglied übertragen , oder
er leiſtet ſtillſchweigend Verzicht auf ſein Stimmrecht und fügt
ſich der Mehrheit der anweſenden und vertretenen Stimmen .
Die Übertragung der Stimmen geſchieht durch eine ſchriftliche
Vollmacht , welcher ſich die einzelnen Vollmachtgeber eigen⸗
händig unterzeichnen . Dieſe Unterſchriften ſind durch den be⸗
treffenden Bezirkserheber , oder wo ſolches die Verhältniſſe nicht
geſtatten , durch die Bürgermeiſterämter zu beglaubigen . Der
Bevollmächtigte kann die erhaltene Vollmacht nur dann auf
einen Dritten übertragen , wenn die Befugnis zur Übertragung
ausdrücklich in der Vollmacht enthalten iſt .

Späteſtens 8 Tage vor der Generalverſammlung ſind die
Vollmachten an die jeweils von dem Stiftsvorſtande in der aus⸗
gegebenen Tagesordnung bezeichnete „ Kommiſſion zur Vorbereitung
der Generalverſammlung “ portofrei einzuſenden . Dieſe aus dem
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3Bezirkserheber und 3 weiteren Stiftsmitgliedern desjenigen Be⸗
zirkes, in welchem die Generalverſammlung ſtattfindet , beſtehende
Kommiſſion prüft die Vollmachten und ſtellt die Ergebniſſe in
einem kurzen Protokoll zuſammen , das in der Generalverſamm⸗
lung ſelbſt vom Bezirkserheber , als dem Kommiſſions⸗Vorſtande
verleſen wird . Das Protokoll ſowohl , als die Vollmachten ſelbſt ,
werden vom Obmann zu den Generalverſammlungsakten ge⸗
nommen . Den Vollmachtgebern bleibt unbenommen , mündlich
oder ſchriftlich dem Beauftragten ihre Wünſche bezüglich der
Abſtimmung zu erkennen zu geben ; die Abſtimmung geſchieht
jedoch ganz nach der innern Überzeugung des Abſtimmenden auf
deſſen Namensaufruf für oder gegen mit ſämtlichen von ihm
vertretenen Stimmen . Eine Generalverſammlung findet alle
drei Jahre ſtatt . Dieſelbe beſtimmt jeweils den Ort für die
nächſte Generalverſammlung . Der Tag wird von dem Vorſtande
beſtimmt . Die Einladung dazu geſchieht in dem Organ des
Stifts , in der „ Badiſchen Schulzeitung . “

§ 25. In der Generalverſammlung erſtattet der Obmann
Bericht über den Stand des Stiftes . Der Vorſtand legt , gemäß
§15 , die geprüfte Rechnung ſamt Reviſionsbemerkungen vor .
Die Generalverſammlung beſtimmt die Höhe der alljährlichen
Bezüge ; auch die Genehmigung der Gehalte des Stiftsrechners
und Schriftführers iſt ihr vorbehalten . Die Generalverſammlung
kann ferner Anderung der Satzungen vornehmen , ſofern die Ab⸗

änderungsanträge dem Stiftsvorſtande mindeſtens drei Monate

vorher vorgelegt waren und eine Mehrheit von zwei Dritteilen
der Abſtimmenden erlan gen. Außerdem können bei dringenden
Veranlaſſungen jederzeit Generalverſammlungen berufen werden ,
und es muß dies namentlich auch dann geſchehen , wenn mindeſtens
der vierte Teil der Stiftsmitglieder in einer Eingabe an den

Vorſtand unter Angabe des Zweckes und der Gründe darauf

anträgt .

Auflöſung des Witwen⸗ und Waiſenſtiftes .

§ 26. Die Auflöſung des Vereins kann durch die General⸗
verſammlung beſchloſſen werden , ſofern / ſämtlicher ſtimmbe⸗
rechtigten Mitglieder in der Generalverſammlung anweſend oder

vertreten ſind und von den Anweſenden oder Vertretenen 4
aller Stimmen für die Auflöſung ſich ausſprechen . Der Antrag
auf Auflöſung des Vereins muß mindeſtens 3 Monate vor der

Generalverſammlung bei dem Vorſtande eingebracht werden ;
derſelbe darf auf die Tagesordnung der Generalverſammlung
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nur dann geſetzt werden , wenn er von mindeſtens 100 Mit⸗

gliedern geſtellt iſt .
Sollte die Mitgliederzahl über zwei Jahre lang weniger

als 100 betragen , ſo gilt das Stift für aufgelöſt . Das vor⸗
handene Vermögen geht dann bleibend an den Peſtalozziverein
über . Letzterer hat in dieſem Falle auch die von dieſem Zeit⸗
punkt an beſtehenden Verpflichtungen den Mitgliedern gegenüber
zu übernehmen .

Sollte der Peſtalozziverein zur Zeit der Auflöſung nicht
mehr beſtehen , ſo beſtimmt die Generalverſammlung , in welcher
Weiſe das Vermögen des Vereins zu verwenden iſt .

Mitgliederſtand auf 1. Januar 1907 = 1448 . Zu⸗ und

Abgang pro 1906 : Eintritte 14. Abgang : 30 durch Tod, frei⸗
williger Austritt 8. Ausſchluß : 3.

Einahmen im Jahre 1906 : 78 989 / 49 § . Ausgaben im
Jahre 1906 : 73237 , 76 . Vermögensſtand auf 1. Januar
1907 : 251860 / % 86 J . Zahl der 1906 unterſtützten Witwen
452 , Halbwaiſen 151, Ganzwaiſen 9. Dieſelben erhielten als
Bezüge : 19 687 / % 14 und zwar erhielt eine Witwe 40 / ,
eine Halbwaiſe 10 4 , eine Ganzwaiſe 16 . Betrag der außer⸗
ordentlichen Unterſtützungen : an 40 Bittſteller 525 „ .

Gabe der Konkordia für 1906 : 3 214 % 27 J . (dDie für
1906/07 noch nicht bekannt ) Hievon trifft es auf 1 Witwe 7 / ,
1 Halbwaiſe 1 „4 75 1 Ganzwaiſe 2 / 80 &.

Gabe der Karlsruher Lebensverſicherungsgeſellſchaft im Jahr
1906 : 3334 % 33 5 ; hievon erhielt der Verein unſtändiger
Lehrer 333 % 40 .

Der Stiftsvorſtand beſteht aus :

Hauptlehrer H. Stürer in Mannheim , Kepplerſtr . 42, Obmann .

Penſ . Chr . Eitel in Rohrbach b. Heidelb . , Stellvertreter .
W. Ihrig in Mannheim , Rheindammſtraße 50,

Schriftführer .
V. Bock in Feudenheim , Rechner .
M. Rödel in Mannheim , Beirat .
A. J . Weitzel in Ladenburg , Beirat .
G. Wolfinger in Schriesheim , Beirat .

4 . Krankenfürſorge bad . Lehrer
gegründet am 1. Januar 1904 zu Offenburg .

Der Verein „Krankenfürſorge badiſcher Lehrer “ verfolgt den
Zweck, ernſtlich erkrankten Lehrern ( Mitgliedern ) ein Krankengeld
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zu gewähren und zu gegebener Zeit für erholungsbedürftige
Lehrer und deren Familienangehörige ein Erholungsheim zu
erſtellen . Mitglied kann jeder an badiſchen Volksſchulen , ſowie
an andern öffentlichen Lehr⸗ und Erziehungsanſtalten Badens
angeſtellte Lehrer werden , wenn er zur Zeit der Aufnahme geſund
und nicht über 40 Jahre alt iſt .

Der ſchriftlichen Beitrittserklärung ( Formular A) , welche
der zuſtändigen Bezirksverwaltung zuzuſtellen iſt , muß ein ärzt⸗
liches Geſundheitszeugnis ( Formular B) beigefügt werden .

Ehrenmitglieder werden auf Autrag des Verwaltungsrates
ernannt . Wer einen Jahresbeitrag von wenigſtens 3 / in die
Vereinskaſſe entrichtet , iſt außerordentliches Mitglied mit den
Rechten eines Ehrenmitgliedes .

Ordentliche Mitglieder zahlen eine Aufnahmstaxe von 3 %/
( unſtändige Lehrer nicht ) und einen Jahresbeitrag von 10 / .
Nach vollendetem 32. Lebensjahr Eintretende haben für jedes
weitere Jahr eine Nachzahlung von 10 „ / zu leiſten .

Jedes infolge Krankheit dienſtunfähig gewordene Mitglied
hat vom 9. Tage der Erkrankung an Anſpruch auf Krankengeld .
Dieſes beſteht in einem täglichen Betrage von 2 / für die Dauer
von 90 Tagen während eines Jahres ( 365 Tage ) . Sind jedoch
die wirklichen , durch die Krankheit entſtandenen Auslagen geringer
als obiger Betrag , ſo werden nur dieſe erſetzt . Wer ſeinem
Dienſte noch vorſtehen kann , aber beſondere Auslagen für ärztl .
Hilfe, Operationen , Pflege uſw . hat , erhält nach Ermeſſen des

Verwaltungsrates und dem Stande der Kaſſe ein entſprechendes

Krankengeld.
Im Erkrankungsfall eines Mitgliedes iſt dem Bezirks⸗

verwalter ſpäteſtens am 14. Krankheitstage Anzeige hiervon zu
erſtatten . Dem ſpäteren , an die Bezirksverwaltung abzugebenden
Geſuche iſt beizufügen : 1. Ein ärztliches Zeugnis ( Formular D) ;
2. ein behördliches Zeugnis über die Dauer der Dienſtunfähigkeit ;
3. ein Koſtenverzeichnis mit den nötigen Belegen .

Geſuche um Krankengelder müſſen innerhalb 4 Wochen nach

überſtandener Krankheit eingereicht ſein .

Satzungs⸗Auszug .

§ 6 . a. Die Aufnahmetaxe iſt auf 3 „ feſtgeſetzt Der

Jahresbeitrag beträgt 10 , iſt in Hälften jeweils auf 1. Januar
und 1. Juli fällig und muß bis längſtens 1. Februar bezw.
1. Auguſt bezahlt ſein .

b. Bei Nichteinhaltung dieſer Termine erliſcht für das laufende

Halbjahr der Anſprach auf Krankengeld .
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2
§ 11. a. Anſpruch auf Krankengeld bezw. Erſatz der nach⸗

weislich 955 5 ken Auslagen hat ein durch Krankheit
außer Dienſt geſetztes Mitglied vom 9. Tag der Erkrankung an
im täglichen Betrag von zwei Mark für die Dauer von 90

2 15
Das Krankengeld darf für den Zeitraum von 365 Tagen
nicht überſteigen .

b. Iſt aus den Ausgabebelegen (vergl . 13,3) erſichtlich , daß
die durch die Krankheit entſtandenen Koſten die in Abſ. a an⸗
gegebene Höhe nicht erreichten , ſo werden nur die tatſächlich
belegten Auslagen erſetzt .

§ 12. a. Im Erkrankungsfall hat ein Mitglied ſpäteſtens
am 14. Tage der Erkrankung dem zuſtändigen Bezirksverwalter
hiervon Anzeige zu erſtatten . Bei verſpäteter Anzeige wird für
die Berechnung des Krankengeldes der Tag der Anzeige zu
Grunde gelegt .

§ 14. a. Die Geſuche um Krankengeld müſſen nach über⸗
ſtandener Krankheit innerhalb 4 Wochen , vom Tage des Wieder⸗
eintritts in den Dienſt gerechnet, und zwar genau den Be⸗

Ee des § 13 entſprechend , eingereicht werden , widrigenfalls
die Anſprüche erlöſchen .

Mitgl iederſtand auf 1. Januar 1907 : 1330 . Vermögens⸗
ſtand auf 1. Januar 1907: 28 355,85 5 Geſamteinnahme pro
1906 : 21581,31 6 Geſamtausgabe pro 1906 : 18 328,27 6 .
Darunter bezahlte Krankengelder : 9723,91 / .

Verwaltungsrat beſteht aus :

A. Engler in Offenburg , Vorſtand .
Frz. Lurz in Offenburg , Kaſſierer .

Oberlehrer J . G. Sänger in Dinglingen , Beirat .
Hauptlehrer Aug. Müller in Mietersheim , Beirat .

Der Prüfungsausſchuß :
berlehrer Fr . R. Heſch in Offenburg , Vorſtand .
auptlehrer A. Wittmann in Bühl , Beirat .

Fr . Ammann in Sbertirch , Beirat .

Der
Hauptlehrer

5. Die Konfraternitas , Verein bad . Lehrer
zu gegenſeitiger Entſchädigung bei Feuerſchaden ,

gegründet am 16. September 1879 zu Offenburg , hat zum Zweck,
denjenigen Volks⸗, Real⸗ und Gewerbeſchullehrern ( auch Lehrer⸗
innen , Lehrerwitwen und Lehrertöchtern ) des Großherzogtums
Baden , welche von einem Brandunglücke betroffen werden , eine
Unterſtützung zu verabreichen , welche dem Schaden gleichkommt ,
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ſtützungspflicht des Vereins unterſtellten Mobiliargegenſtänden
erlitten haben .

Der Eintritt in den Verein wird erwirkt durch ein dem
Bezirksobmanne einzureichendes Verzeichnis ſämtlicher der Unter⸗
ſtützungspflicht des Vereins zu unterſtellenden Fahrniſſe nach
Gattung , Zahl und Wertangabe .

Ständige Beiträge werden nicht geleiſtet ; dagegen zahlt
jedes beitretende Mitglied von je 1000 / ſeines Fahrniswertes
3 als Einkaufstaxe . Die infolge eines Brandunglücks ver⸗
ausgabte Unterſtützungsſumme iſt durch Umlage auf ſämtliche

1Vereinsmitglieder , den brandbeſchädigten Teil ausgenommen , der
Vereinskaſſe wieder zu erſe

den ſie an vom Feuer zerſtörten oder beſchädigten , der Unter⸗

en.
Die in einem Jahre behufs Wiedererſatzes von den Vereins⸗

mitgliedern zu erhebende Umlage darf den Betrag von 1 %/
pro Tauſend nicht erſchreiten , und iſt dementſprechend bei
entſtehender Notwendigkeit der Deckung größerer Feuerſchäden
der Wiedererſatz auf zwei oder mehrere Jahre zu verteilen .

mme : 22 510 0
„64 / . Laufende Einnahm
Ausgaben : 2336

Mitglieder : 4747 .
Vermögen auf 1. Jan . 1907 : 34055
pro 1906 : 4649,74 / . Laufend

Vorſtand :

J . Ott in Bühlertal , Obmann .
St. Weinig in Baden , Stellvertreter .

15 G. Rüger in Bühlertal , Schriftführer .
R

D

Hauptlehrer 3
9

d. Sturm in Eiſental , Rechner .„
Direktor a. D. G. Dühmig in Freiburg , Beirat

6. Der Verein unſtändiger Lehrer zu gegenſeitiger
Unterſtützung in Krankheitsfällen

wurde am 15. April 1883 auf einer Verſammlung in Bühl ins
Leben gerufen zwecks gegenſeitiger Unterſtützung aktiver badiſcher
Schulgehilfen in Krankheitsfällen . Dieſe erhalten als „ordentliche
Mitglieder “ bei eintretender Krankheit von dem Tage an, an

welchem die in der landesherrlichen Verordnung vom 14 . Dezbr .
1892, § 1 vorgeſehene Gehaltsauszahlung aufhört , eine monat⸗

liche Unterſtützung von je 75 /, und zwar auf die Dauer von
ein und einem halben Jahre .
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Geſuche um Unterſtützung ſind ſofort nach erfolgter Gehalts⸗
ſiſtierung unmittelbar an den Vorſtand zu richten .

Demſelben müſſen beigelegt werden :
Ein ärztliches Zeugnis zum Nachweis der Krankheit ,
eine beglaubigte Abſchrift des behördlichen Erlaſſes , nach

welchem
die Gehaltsauszahlung eingeſtellt wurde .

Die Anmeldung als ordentliches Mitglied geſchieht ſchriftlich
durch Vermittelung des Bezirkserhebers oder direkt beim Vereins⸗
vorſtande . Es ſind dabei vorgeſchriebene Formulare zu ver⸗
wenden ; die Unterſtützungspflicht des Vereins wird durch deren
gewiſſenhafte Ausfüllung bedingt .

Unſtändige Lehrer , welche am Tage ihrer Anmeldung länger
als drei Monate aus dem Seminar entlaſſen ſind , haben mit
dem Aufnahmegeſuch ein bezirksärztliches Geſundheitszeugnis vor⸗
zulegen . Dem Vorſtande bleibt es überlaſſen , auch von denjenigen ,
welche ſich im erſten Vierteljahr nach erfolgter Seminarentlaſſung
zur Aufnahme in den Verein anmelden , —die ordentliche Mit⸗
gliedſchaft erhalten dieſelben erſt mit dem Tage ihrer Verwendung
im Schuldienſte — dieſes Geſundheitszeugnis zu verlangen , wenn
es ihm nach den näheren Umſtänden geboten erſcheint .

„ Die Aufnahmetaxe für ordentliche Mitglieder
beträgt 2 %. Unſtändige Lehrer , welche zur Zeit

ihres Beitritts nicht mehr im erſten Dienſtjahre
ſtehen , müſſeneine Aufnahmetaxe von 5 zahlen . “

Als Waehees Mitglied wird aufgenommen :
a) Wer einen einmaligen Beitrag von 5 „ oder einen

jährlichen von 1 „ l leiſtet .
b ) Jedes ordentliche Mitglied , welches nach erlangter etat⸗

ieun Anſtellung einen einmaligen Beitrag von 3„ entrichtet .
ährlichen Unterſtützungen werden im folgenden Jahre durch

3 * erhoben . — Mitgliederſtand am 1. Januar 1907 : 1234 .

Das Vereinsvermögen betrug am 1. Jan . 1907 : 13727/08 .
Es wurden im Jahre 1906 an 4 erkrankte Mitglieder 26 Monats⸗

tzungen gewährt mit einer Summe von 1965 /6 . Die
ume aller Unterſtützungen ſeit Gründung des Vereins bis
Jan. 1907 betrug 60 549 / 25

75
Die Umlage betrugpro 1906 2 / . Die Aktiengeſ ellſchaft

gRonkordia in Bühl leiſtete
einen Zuſchnz von 1071 % 43 .

Vereinsvorſtand
Hauptlehrer Lothar Herkel , Mannheim , Langſtr . 20, Vor⸗

Unterlehrer 3 alch, Mannheim , Stellvertreter .
Friedrich Mannheim , Bethovenſtraße 10,

S
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Rechner . Hauptlehrer Friedrich Kohl , Mannheim , Stellvertreter .
Unterlehrer Richard Schmitt , Mannheim , Beirat . Unterlehrer
Adolf Engert , Karlsruhe , Beirat .

7. Peſtalozzi⸗Stiftung in Mannheim ,

gegründet am 12. Januar 1846 , gewährt den Hinterbliebenen
( Witwen bezw . Waiſen ) eines verſtorbenen Mitgliedes jährliche
Benefizien (3. Z. 240 / ) . Die Eintrittstaxe beträgt 200 %/ ,
der jährliche Beitrag 12 4 . Wer nach dem 30. Lebensjahre
eintritt , hat die verfloſſenen Jahresbeiträge nachzuzahlen und für
dieſelben , wie auch für die Eintrittstaxe 40 / Zinſeszinſen zu
entrichten . Vermögensſtand am 1. Januar 1907 : 132 329,30 6 .
Einnahmen pro 1906 : 13898,29 / %. Ausgaben pro 1906 :
13578,52 6 . Seit 1846 an Witwen , Waiſen ꝛc 138 386,09 W.
Ordentliche Mitglieder : 98. Ehrenmitglieder : 116 . Bezugs⸗
berechtigt : 23 Witwen à z. Zt. 240 %, Waiſen 4.

Vorſtand : A. Schmitt , Oberlehrer . Schriftf . : A. Schweizer ,
Hauptl . a. D. Rechner : M. Rappert , Hauptl . a. D. Beiräte :
F. Schütz , K. Beck, Hauptlehrer .

8. Penſionsverein Mannheim ,

gegründet 1875 für Hauptlehrer und Hauptlehrerinnen an Mann⸗
heimer Volksſchulen , gewährt jährliche Zuſchüſſe zur ſtaatlichen
Penſion , jenen 450 / , dieſen 300 ½. Die Eintrittstaxe beträgt
bis zum 30. Lebensjahre 200 / ; ſpäter eintretende Mitglieder
haben nebſtdem Nachzahlung der jährlichen Beiträge vom 30.

Lebensjahre an zu leiſten . Jahresbeitrag eines Mitgliedes 24 .

Mitgliederzahl auf 1. Januar 1907 : 60 Vermögensſtand auf
1. Januar 1907 : 97231,86 / . Einnahmen pro 1906 : 5274,55 %.
Ausgaben pro 1906 : 4139,10 / . 9 Penſionäre .

Vorſtand : M. Rödel , Hauptl . Schriftführer : A. Tritſchler ,
Hauptl . Rechner : A. Kupprion , Hauptl . Beiräte : Oberlehrer
P. Pritzius , J . Riegler , Oberlehrer .

561 A＋ 31114 0 ＋
9. Der Verein „Fürſorge “ in Karlsruhe

zur Unterſtützung der Lehrer⸗Witwen und Waiſen durch Karls⸗
ruher Lehrer am 12. Januar 1874 geſtiftet . Jedes Mitglied
zahlt einen Jahresbeitrag von 10 / und außerdem eine Auf⸗

nahmstaxe von 80 . Die alljährlich ſtattfindende Generalver⸗



XVI

ſammlung ſetzt die Jahresrenten der Witwen und die Bezüge
der minderjährigen Kinder verſtorbener Mitglieder feſt. Die
Jahresrente beträgt z. Zt . (bei 21 Witwen ) 110 / . Mitglieder :
69 . Einnahmen pro 1906 : 6118,97 „ . Ausgaben pro 1906 :
5874,57 . Vermögensſtand auf 1. Jan . 1907 : 65286,54 %
Summe der ſeit Gründung ausbezahlten Benefizien : 30818,25 .
Benefizien pro 1906 : 2310 / . Mitgliederbeiträge pro 1906 :
690 / .

Vorſitzender : Frz . Müller , Reallehrer . Schriftführer : Fr .
W. Mattes , Oberlehrer . Rechner : Auguſt Ziegler , Hauptlehrer .
Beiräte : Karl Kirſch , Oberlehrer , Karl Stehlin , Hauptlehrer und
A. Hahner , Oberlehrer . Prüfungsausſchuß : A. Räuber , Real⸗
lehrer , Georg Greiner , Reallehrer , Wilh . Fertig , Hauptlehrer
und Georg Moraß , Hauptlehrer .

10 . Jugendſchriftenausſchüſſe .

Karlsruhe : Vorſitzender Hauptlehrer O. Fritz , Klauprechtſtr . 22.
Lahr : Vorſitzender Hauptlehrer H. Gremmelsbacher .
Mannheim : Vorſitzender Oberl . K. Lauer , Kaiſer⸗Wilhelmſtr . 115.

Obengenannte Vorſitzenden ſind ſtets bereit , bei Einrichtung
und Ergänzung von Schülerbibliotheken Auskunft zu erteilen ;
auch ſind bei ihnen Verzeichniſſe empfehlenswerter Jugendſchriften
koſtenlos zu erhalten .

11 . Mannheimer Dieſterweg⸗Verein .

Im Jahre 1890 in ' s Leben gerufene Vereinigung von
Freunden der Volksbildung und Volkserziehung zu dem Zwecke
der Förderung und Pflege der pädagogiſchen und allgemein
wiſſenſchaftlichen Weiterbildung ſeiner Mitglieder , Mitwirkung
an der Bildung und Erziehung des Volkes in wiſſenſchaftlicher ,
künſtlicher und literariſcher Beziehung , Wahrung und Pflege der
Schulintereſſen , Stellungnahme zu pädagogiſchen Tagesfragen .
Mitgliederzahl 543 . Bibliothek 850 Bände .

1. Vorſtand : Hauptlehrer Reinmuth .
2 . 75 Reallehrer A. Edelmann .

1. Schriftführer : Hauptlehrer Lacroix .
2⁰ 1 Lehrer F. J . Meyer .

Rechner : Oberlehrer Martin .
„Bibliothekar : Hauptlehrer Laule .

Beiräte : Kaufmann Schreiber , Muſikl . Mack, Hauptl . Tritt .

. 80



XVII

12 . Verein ſtenographiekundiger Lehrer Badens

( Syſtem Gabelsberger . )
Gegründet am 6. Juni 1900 . Der Zweck des Vereins iſt

die Sammlung der ſtenographiekundigen Lehrer an allen Schulen
im Großherzogtum Baden , um als Körperſchaft die Intereſſen
der Stenographieunterricht erteilenden Lehrer zu wahren und
den Stenographieunterricht an den Schulen zu fördern . Ordent⸗
liche Mitglieder können ſtenographiekundige akademiſch⸗ und
ſeminariſtiſch gebildete Lehrer und Lehrerinnen werden , ſowie
die ſtaatlich geprüften Lehrer der Stenographie . Vereinsbeitrag
jährlich 50 3 . Organ : Monatliche Mitteilungen des badiſchen
Stenographenverbandes Gabelsberger , zugleich Organ des Vereins
ſtenographiekundiger Lehrer Badens , welches den Mitgliedern
unentgeltlich zugeſtellt wird . 119 Mitglieder .

Der Verein iſt Mitglied des „Badiſchen Stenographen⸗
verbandes Gabelsberger “ und des „Deutſchen Lehrerbundes
Gabelsberger “ . ( Mitgliederzahl am 1. Juli 1905 rund 4000 . )

Vorſtand :

Profeſſor J . Müller in Weinheim , Vorſitzender .
Hauptlehrer J . Herrmann in Wehr , Stellvertreter .
Hauptlehrer Karl Zimmer in Sfingen , Schriftführer .
Hauptlehrer Emil Wunſch in Karlsruhe , Rechner .

13 . Badiſcher Lehrerverband für Stenographie
( Stolze⸗Schrey . )

Gegründet den 20. Januar 1901 zu Baden⸗Baden . Zweck :
Verbreitung der Stenographie . Jahresbeitrag 50 J , wofür die
monatlichen „Rundſchreiben “ geliefert werden .

Der Verband iſt ein Glied des „Badiſchen Stenographen⸗
bundes “ und des „Deutſchen ſtenographiſchen Lehrerverbandes
Stolze⸗Schrey, “ 194 Mitglieder .

Vorſitzender : Profeſſor Fr . Schmidt , Karlsruhe .
Geſchäftsführer : Hauptlehrer F. Linder , Rappenau .
Rechner : Hauptlehrer J . Schüßler , Gutach .

14 . Nationalſtenographie .

Vorſtand : Profeſſor Weighardt in Mannheim .
Schriftführer : Bl. Müller , Hauptlehrer in Baden⸗Baden .
Rechner : Paul Rot , Kaufmann in Kolmar .



15 . Badiſcher Muſiklehrer⸗Verein .

Derſelbe erblickt ſeine hauptſächlichſte Aufgabe in der Wahrung
und Förderung der Intereſſen ſeiner Mitglieder ; insbeſondere

will er den Gedankenaustauſch der Mitglieder über Fragen ,

welche die muſikaliſche Weiterbildung derſelben betreffen , anregen
und fördern . Als ordentliches Mitglied wird jeder Lehrer auf⸗

genommen , der bereits als Muſiklehrer tätig iſt , oder das ſtaat⸗

liche Muſiklehrerexramen mit Erfolg beſtanden und ſeinen Beitritt
auf geordnetem Wege dem Vorſtande mitgeteilt hat . Jedes
ordentliche Mitglied zahlt eine Aufnahmstaxe von ½ 2 . — und

einen Jahresbeitrag von % 3. —. Bekanntmachungen des Vor⸗

ſtandes erfolgen in der Bad . Schulzeitung . ( 35 Mitglieder . )

Geſamtvorſtand :

Fritz Neuert in Pforzheim , Vorſitzender .
Franz Zureich in Karlsruhe , Schriftführer und Rechner .
Otto Hübner in Pforzheim , Beirat .

16 . Verein der Gewerbeſchulmänner .

Zweck: Hebung des Standes , Förderung der Berufsbildung .

Präſident : J . Feuerſtein , Gewerbeſchulvorſtand in Weinheim .
Vizepräſident : G. A Luger , Gewerbelehrer in Heidelberg .
Schriftführer und Rechner : Fr. Bader , Gewerbelehrer in Pforzheim .

17 . Verein badiſcher Reallehrer ,

am 4. Juli 1880 zu Durlach beſchloſſen , hat „Pflege der Fort⸗
bildung und Förderung der Rechtsverhältniſſe ſeiner Mitglieder
zum Zweck. Die Mitgliedſchaft ſteht jedem geprüften Reallehrer
des Landes zu. Die Eintrittstaxe beträgt 2 / , der Jahres⸗
beitrag , welcher längſtens im Monat Dezember an den Vereins⸗
rechner zu zahlen iſt , 2ů K4; nach Neujahr Eintretende zahlen ,
da das Vereinsjahr jeweils am 4. Juli beginnt , nur 1 / %. —

Außerordentliche Mitglieder , welche durch Anmeldung ſeitens
ordentlicher Mitglieder oder durch Beſchluß einer Generalver⸗

ſammlung aufgenommen werden , ſind beitragsfrei . ( 250 Mitgl )

Reallehrer K. Brühler in Mannheim , Obmann .
L. Reinmuth in Mannheim , Stellvertreter .

15 Peter in Mannheim , Rechner .
Beiräte : Reallehrer Rolli und Reinfurth in Karlsruhe , Martin

in Pforzheim und Ziſchka in Baden .

„
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18 . Verein badiſcher Zeichenlehrer .
1. Vorſtand : Zeichenlehrer J . Erhardt in Heidelberg .
4. 55 F. Greiner in Freiburg .
Schriftführer und Rechner : Zeichenl . J . Rothermel in Wiesloch .

19 . Aktiengeſellſchaft Koukordia in Bühl .
Buchdruckerei und Lehrmittelhandlung .

Der Reingewinn wird jährlich für unſere Vereine und zur
Unterſtützung armer Witwen und Waiſen und notleidender
Kollegen verwendet .

Verausgabt wurden pro 1. Juli 1905,06 :
An den Peſtalozziverein . 3214,27 %/

das Witwen⸗ und Waiſenſtift3214,27 „
die Krankenfürſorgne 2149,85

„ den Verein unſtändiger Lehrer . 1071,43 „
„ bedürftige Standesmitglieder 5746,75 „

Summa 15389,57 / .

Direktor :
G. Freudenberger in Bühl .

Aufſichtsrat :
Kraus⸗Oppenau , Vorſitzender .
Baur⸗Lichtental .

Ott⸗Bühlertal .
Ott⸗Karlsruhe .
Meng⸗Karlsruhe ( Rüppurr ) .

Schnellbacher⸗Ichenheim .

Oberlehrer

Hauptlehrer
8„
e8„

Oberlehrer

Poſt⸗Tarif .
Im Orts⸗ , Land⸗ und Nachbarortsverkehr .

Briefe frankiert 5 O, unfrankiert 10 J .
Poſtkarten frankiert 5 9, unfrankiert 10 Y.
Druckfachen bis 50 g 3 f , über 50 bis 100 f 5 J , über 100

bis 250 f 10 §. , über 250 bis 500 f 20 J , über 500 bis

. 3
Warenproben bis 250 f9 10 9 , über 250 bis 350 g 20 J .

Geſchäftspapiere bis 250 g 10 3 , über 250 bis 500 f 20 8 ,
über 500 g bis 1 kg 30 S .
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